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Umsetzung von Energiesparmaßnahmen in der Bibliothek Peißen


Die Bundesregierung hat die „Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über 
kurzfristig wirksame Maßnahmen“ erlassen. Sie tritt mit Wirkung vom 01.09.2022 in Kraft 
und mit Ablauf des 28.02.2022 außer Kraft. Sie sieht verschiedene Einschränkungen u. 
a. für öffentliche Gebäude vor.


Konkret sieht so die Umsetzung in den Räumlichkeiten der Bibliothek Peißen aus:


Gesetzliche Vorgabe im Rahmen der 
EnSikuMaV

Umsetzungsmaßnahmen in der 
Bibliothek

In öffentlichen Nichtwohngebäuden ist 
die Beheizung von Gemeinschaftsflächen 
untersagt, die nicht dem Aufenthalt von 
Personen dienen (vgl. § 5 EnSikuMaV).

• Keine Beheizung der Eingangsbereiche


• Keine Beheizung der Flure


• Keine Beheizung der WC-Anlagen

Im Arbeitsraum für körperlich leichte und 
überwiegend sitzende Tätigkeit  in einem 
öffentlichen Nichtwohngebäude darf die 
Lufttemperatur höchstens auf die 
folgenden Höchstwerte geheizt werden: 
19 Grad Celsius (vgl. § 6 Nr. 1 EnSikuMaV)


• Begrenzung der Beheizung der 
Räumlichkeiten der Bibliothek und des 
Leseclubs


• Begrenzung der Beheizung von 
Arbeitsplätzen und Aufenthaltsräumen 
für Mitarbeiter:innen

Seite  von 1 2

Bibliothek Peißen

Gewerbehof 1

06188 Landsberg

Mi + Fr 16:30 - 17:30


0345 575 445 36

gemeindebibliothekpeissen@gmail.com




Bereits im Jahr 2019 hat die Bibliothek Peißen die Grundsätze von 
„Libraries4Future“ unterzeichnet. Seit mehreren Jahren findet also bereits 
eine intensive Auseinandersetzung mit einem nachhaltigen Betriebsablauf 
statt.


Über die nun verordneten Maßnahmen hinaus prüft die Bücherei intensiv, welche 
weiteren fakultativen Maßnahmen ergriffen werden können und in einer Zuspitzung der 
Krisensituation auch notwendig werden, um Energie zu sparen.


Wir bitten Sie, die Maßnahmen bei Ihrem Besuch entsprechend zu berücksichtigen. 
Kleiden Sie bitte vor allem Ihre Kinder bei der Teilnahme an Angeboten im 
Leseclub entsprechend.


In öffentlichen Nichtwohngebäuden sind 
dezentrale 
Trinkwassererwärmungsanlagen, 
insbesondere Durchlauferhitzer oder 
dezentrale Warmwasserspeicher 
auszuschalten, wenn deren Betrieb 
überwiegend zum Händewaschen 
vorgesehen ist (vgl. § 7 Nr. 1 EnSikuMaV).

• Abschaltung aller Durchlauferhitzer
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